
Beitragsordnung der SVAOe 2010 
 
1. Hauptverein und Modellabteilung              
  
 Beitrag Umlage 

Geselligkeit 
Haus- und 
Hafenfond 

Verbands- 
Beiträge 

gesamt 

Vollmitglieder   104,89 € 12,80 €   5,00 € 17,31 € 140,00 € 
Auswärtige Mitgl.   61,79 €   6,40 €   2,50 € 17,31 €   88,00 € 
Ermäßigte Beiträge   61,79 €   6,40 €   2,50 € 17,31 €   88,00 € 
Jugendliche   53,34 €   6,40 €   2,50 €   7,76 €   70,00 € 
Kinder   53,34 €   6,40 €   2,50 €   7,76 €   70,00 € 
Ehegatten   43,79 €   6,40 €   2,50 € 17,31 €   70,00 € 
Familienbeitrag 221,46 € 25,60 € 12,80 € 50,14 € 310,00 € 
 
         
2. Aufnahmegebühren                                          
    Vollmitglieder und Auswärtige .................. 154,00 € 
    Kinder und Jugendliche ..................................77,00 € 
    Ehegatten...........................................................38,50 € 
 
3. Zahlungsfrist und Mahngebühren 
    Der Beitrag ist bis zum 1. April des Geschäftsjahres zahlbar. 
    Mahngebühren: für die 1. und 2. Mahnung je      7,50 € 

für das evtl. gerichtliche Mahnverfahren      7,50 €  plus Gerichtskosten 
 
4. Sonderbeiträge für Hafenlieger 
    Der Vorstand ist ermächtigt, Sonderbeiträge für Hafenlieger auf vereinseigenen oder mit  
    Vereinsmitteln hergestellten Liegeplätzen festzusetzen. 
 
5. Korporative Mitglieder 
    Der Vorstand ist ermächtigt, Beiträge und Aufnahmegebühren für korporative Mitglieder  
    nach den für den Einzelfall zutreffenden Umständen nach bestem Ermessen festzusetzen. 
 
6. Ermäßigung und Erlass 
   Der Vorstand ist ermächtigt, in Fällen wirtschaftlicher Notlage, Beiträge zu ermäßigen oder  
   zu erlassen. Wirtschaftliche Notlage liegt insbesondere vor, bei Arbeitslosigkeit,  
   Vermögensverfall oder Einkommenslosigkeit, es sei denn, dass der Unterhalt des Mitglieds  
   von dritter Seite oder aus Vermögen gedeckt ist. Die Bereitschaft zur Mitwirkung bei der  
   Erfüllung ehrenamtlicher Vereinsaufgaben wird erwartet. 
 
7. Familienbeitrag 
    Auf Antrag und Nachweis der Ausbildung bis zum 31.12. eines Jahres kann für das  
    Folgejahr ein Familienbeitrag gewährt werden. Antragsteller können Eltern oder  
    Alleinerziehende mit zwei oder mehr Kindern sein. Die Kinder müssen sich noch in der  
    Ausbildung befinden und kein eigenes Einkommen haben. Das Alter ist auf 28 Jahre  
    begrenzt. 


